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Bedingungen für die eingeräumte Überziehungsmöglichkeit -
DispoKredit

Deutsche Bank AG - nachstehend "Bank" genannt -
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt

Darlehensgeber

Datenschutzrechtlicher Hinweis
Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen
personenbezogenen Daten auch für Zwecke der Werbung
oder der Markt- oder Meinungsforschung. Der Verarbeitung
undNutzung Ihrer personenbezogenenDaten für die vorge-
nannten Zwecke können Sie jederzeit widersprechen.

Art des Darlehens
Der Dispositionskredit ist ein Allgemein-Verbraucherdarle-
hensvertrag als Kreditrahmen auf einem laufenden Konto,
der es dem Darlehensnehmer ermöglicht, das Konto jeder-
zeitohnevorherigeRücksprachebiszureingeräumtenHöhe
zu überziehen.

Einschränkung des Verwendungszwecks:
Der Darlehensnehmer darf das Darlehen nicht für den Er-
werb oder die Erhaltung des Eigentumsrechts an Grund-
stücken (auch Wohnungseigentum), an bestehenden oder
zu errichtenden Gebäuden (auch Erwerb eines Fertig-
hauses) oder für den Erwerb oder die Erhaltung von
grundstücksgleichen Rechten (auch Erbbaurechte und
selbständiges Gebäudeeigentum) verwenden. Hierunter
fällt auch die Verwendung des Darlehens zur Abwendung
einer Zwangs- oder Teilungsversteigerung. Der Darlehens-
nehmer kann das Darlehen jedoch zur Renovierung oder
zum Substanzerhalt einer Immobilie verwenden.

Keine Besicherung durch ein Grundpfandrecht / Reallast:
Sollte zugunsten der Bank ein Grundpfandrecht oder eine
Reallast als Sicherheit bestellt sein oder noch bestellt wer-
den oder im Zusammenhang mit der Bestellung dieses
Grundpfandrechts oder dieser Reallast ein abstraktes
Schuldversprechen übernommen worden sein oder noch
übernommen werden (Grundpfandrecht, Reallast und ab-
straktes Schuldversprechen - insgesamt die Sicherheit ),
so dient die Sicherheit nicht der Sicherung von Ansprüchen
der Bank aus diesem Allgemein-Verbraucherdarlehensver-
trag. Diese Vereinbarung geht der für die Sicherheit gelten-
den Sicherungszweckabrede vor, wenn und soweit die Si-
cherungszweckabrede etwas Abweichendes bestimmt.

Art und Weise der Sollzinssatzanpassung
MaßgeblicherEZB-Zinssatz0,00%p.a. imMonatder letzten
Zinsanpassung: März 2016

Sollzinsen für Dispositionskredite fallen nur auf den tatsäch-
lich in Anspruch genommenen Betrag an. Der Sollzinssatz
für Dispositionskredite ist veränderlich.

Ist der am vorletzten Bankarbeitstag vor dem 15. eines Ka-
lendermonats festgestellte sog. Mindestbietungssatz oder
Zinssatz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte der Europäi-
schen Zentralbank (nachstehend EZB-Zinssatz genannt)
gegenüber dem im Monat der letzten Zinsanpassung fest-
gestellten Zinssatz ummehr als 0,20 Prozentpunkte erhöht,

so ist die Bank berechtigt, den Sollzinssatz für Dispositions-
kredite nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) maximal um
die Veränderung des EZB-Zinssatzes anzuheben. Entspre-
chendwird die BankdenSollzinssatz fürDispositionskredite
nach billigem Ermessen mindestens um die Veränderung
des EZB-Zinssatzes senken, wenn sich der EZB-Zinssatz
um mehr als 0,20 Prozentpunkte ermäßigt hat; bei Zinser-
höhungen und Zinssenkungen wird die Bank ihr Ermessen
in gleicher Weise ausüben. Faktoren wie Veränderungen
desKreditausfallrisikosdesDarlehensnehmers,desRatings
der Bank sowie der innerbetrieblichen Kostenkalkulation
bleiben bei der Ausübung des billigen Ermessens außer
Betracht.

DieZinsanpassungenerfolgen jeweils am15. desKalender-
monats (soweit dieser ein Bankarbeitstag in Frankfurt / Main
ist), in dem die Änderungen festgestellt wurden. Sollte der
15. des Kalendermonats kein Bankarbeitstag sein, ver-
schiebt sich die Zinsanpassung auf den folgenden Bankar-
beitstag. Die Bankwird denDarlehensnehmer in regelmäßi-
gen Zeitabständen über den angepassten Sollzinssatz in
Form eines Ausdrucks auf dem Kontoauszug oder dem
Rechnungsabschluss für dasKonto unterrichten. Der Darle-
hensnehmer kann die Höhe des EZB-Zinssatzes auch in
den Geschäftsräumen und auf der Homepage der Bank
unter www.deutsche-bank.de/start einsehen. Darüber hin-
auswirdderEZB-Zinssatz indenMonats- undJahresberich-
ten der Deutschen Bundesbank, in der Tagespresse und in
anderen öffentlichen Medien bekannt gegeben.

Bei einer Erhöhung des Sollzinssatzes kann der Darlehens-
nehmer, sofern nichts anderes vereinbart ist, den Dispositi-
onskredit innerhalb von 6 Wochen nach Bekanntgabe der
Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt der
Darlehensnehmer aus diesem Grund, so wird der erhöhte
Sollzinssatz dem gekündigten Dispositionskredit nicht zu-
grunde gelegt. Die Bank wird dem Darlehensnehmer zur
Abwicklung eine angemessene Frist einräumen. Weitere
Kündigungsrechte des Darlehensnehmers bleiben unbe-
rührt.

Tritt an die Stelle des EZB-Zinssatzes ein anderer Zinssatz
zur Steuerung der Liquidität am Geldmarkt, so ist dieser
Zinssatz für die Zinsanpassung maßgeblich.

Hinweis: Hauptrefinanzierungsgeschäfte sind das wich-
tigste geldpolitische Instrument der Europäischen Zentral-
bank,mit demsiedieZinsenunddie Liquidität amGeldmarkt
steuert und Signale über ihren geldpolitischen Kurs gibt
(Leitzinsen). Dieser Zinssatz spiegelt jedoch wegen der
vielschichtigen Refinanzierungsmethodik der Bank die Än-
derungen der Refinanzierungsbedingungen nicht exakt wi-
der.
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ren wie Veränderungen des Kreditausfallrisikos des Darlehensnehmers, 
des Ratings der Bank sowie der innerbetrieblichen Kostenkalkulation blei-
ben außer Betracht.

Hinweis: 
Hauptrefi nanzierungsgeschäfte sind das wichtigste geldpolitische Instru-
ment der Europäischen Zentralbank, mit dem sie die Zinsen und die Liqui-
dität am Geldmarkt steuert und Signale über ihren geldpolitischen Kurs 
gibt (Leitzinsen). Der gültige EZB-Zinssatz wird in den Monats- und Jah-
resberichten der Deutschen Bundesbank, in der Tagespresse und in an-
deren öffentlichen Medien bekannt gegeben. Den für die letzte Zinsanpas-
sung bei veränderlichen Sollzinsen maßgeblichen EZB-Zinssatz wird die 
Bank auf ihrer Homepage www.deutsche-bank.de veröffentlichen; außer-
dem kann der Darlehensnehmer diesen EZB-Zinssatz in den Geschäfts-
räumen der Bank erfragen.

Die Sollzinsanpassungen erfolgen jeweils am 15. des Kalendermonats 
(soweit dieser ein Bankarbeitstag in Frankfurt am Main ist) durch Erklä-
rung gegenüber dem Darlehensnehmer. Sollte der 15. des Kalendermo-
nats kein Bankarbeitstag sein, verschiebt sich die Sollzinsanpassung auf 
den folgenden Bankarbeitstag in Frankfurt am Main. Die Bank darf den 
Darlehensnehmer durch einen Ausdruck auf dem Kontoauszug über die 
Sollzinsänderung unterrichten.

Bei einer Erhöhung des Sollzinssatzes kann der Darlehensnehmer das 
Darlehen innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe des neuen 
Sollzinssatzes mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt der Darlehens-
nehmer aus diesem Grund, wird der erhöhte Sollzinssatz dem gekündig-
ten Darlehen nicht zugrunde gelegt. Mit Wirksamwerden der Kündigung 
ist das Darlehen zur Rückzahlung fällig. Die Bank wird dem Darlehens-
nehmer zur Abwicklung des Darlehens eine angemessene Frist einräu-
men. Gesetzliche Kündigungsrechte des Darlehensnehmers bleiben 
unberührt. 

Die Bank und der Darlehensnehmer haben sich auf einen veränderlichen 
Sollzins geeinigt, der aufgrund der Regelungen über die Art und Weise der 
Anpassung des veränderlichen Sollzinssatzes in den Darlehensbedingun-
gen von der Bank entsprechend den Entwicklungen des EZB-Zinssatzes 
(nachstehend „Referenzzinssatz“) angepasst werden darf.

Die Bank ist berechtigt, diesen Referenzzinssatz zu ersetzen, wenn sich 
die Verfahrensweise für seine Ermittlung wesentlich verändert oder er 
nicht mehr bereitgestellt wird. In diesem Fall wird die Bank den Zinssatz 
als neuen Referenzzinssatz verwenden, den die EZB oder eine andere 
Zentralbank künftig für die Steuerung der Liquidität am Geldmarkt verwen-
den und als solchen öffentlich bekannt geben wird.

Die Bank wird den Darlehensnehmer rechtzeitig, mindestens aber drei 
Monate vor einem solchen Wechsel in Textform unterrichten. Dabei teilt 
die Bank dem Darlehensnehmer die Bezeichnung des neuen Referenz-
zinssatzes sowie den Zeitpunkt mit, ab wann der neue Referenzzinssatz 
Gültigkeit hat und zur Anwendung kommen wird und wo der neue Refe-
renzzinssatz öffentlich bekannt gegeben wird.

Der Darlehensnehmer kann das Darlehen innerhalb von sechs Wochen 
nach Bekanntgabe des neuen Referenzzinssatzes mit sofortiger Wirkung 
kündigen. Mit Wirksamwerden der Kündigung ist das Darlehen zur Rück-
zahlung fällig. Für die bis zum Wirksamwerden der Kündigung anfallenden 
Sollzinsen wird die Bank den Sollzinssatz für Inanspruchnahmen des Dar-
lehens berechnen, der zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des neuen Refe-
renzzinssatzes Gültigkeit hatte. Die Bank wird dem Darlehensnehmer bei 
einer Kündigung ohne Kündigungsfrist zur Abwicklung des Darlehens eine 
angemessene Frist einräumen. Gesetzliche und weitere vertragliche Kün-
digungsrechte des Darlehensnehmers bleiben unberührt.

Vertragslaufzeit
Die Laufzeit des Dispositionskredits (eingeräumte Kontoüberziehung) ist 
unbefristet.

Auszahlungsbedingungen
Innerhalb des zugesagten Kreditrahmens kann der Darlehensnehmer 
jederzeit ohne vorherige Rücksprache verfügen1. Voraussetzung ist, 
dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Darlehensnehmers seit 

Datenschutzrechtlicher Hinweis
Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezoge-
nen Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungs-
forschung. Der Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten für die vorgenannten Zwecke können Sie jederzeit widersprechen.

Art des Darlehens
Der Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) ist ein Allgemein-
Verbraucherdarlehensvertrag als Kreditrahmen auf einem laufenden Kon-
to, der es dem Darlehensnehmer ermöglicht, das Konto jederzeit ohne 
vorherige Rücksprache bis zur eingeräumten Höhe zu überziehen.

Einschränkung des Verwendungszwecks:
Der Darlehensnehmer darf das Darlehen nicht für den Erwerb oder die 
Erhaltung des Eigentumsrechts an Grundstücken (auch Wohnungs-
eigentum), an bestehenden oder zu errichtenden Gebäuden (auch Erwerb 
eines Fertighauses) oder für den Erwerb oder die Erhaltung von grund-
stücksgleichen Rechten (auch Erbbaurechte und selbständiges Gebäude-
eigentum) verwenden. Hierunter fällt auch die Verwendung des Darlehens 
zur Abwendung einer Zwangs- oder Teilungsversteigerung. Der Darle-
hensnehmer kann das Darlehen jedoch zur Renovierung oder zum Subs-
tanzerhalt einer Immobilie verwenden.

Der Darlehensnehmer darf das Darlehen ferner nicht verwenden für den 
(direkten oder indirekten) Erwerb von:
―  von der Bank oder einer zum Deutsche Bank Konzern gehörenden 

Gesellschaft ausgegebenen Aktien, und
―  von der Bank oder einer zum Deutsche Bank Konzern gehörenden 

Gesellschaft ausgegebenen Schuldtiteln (z. B. Inhaberschuldverschrei-
bungen, Orderschuldverschreibungen und diesen vergleichbare Rechte, 
die ihrer Art nach am Kapitalmarkt handelbar sind sowie Namens-
schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen) oder sonstigen 
Verbindlichkeiten der Bank oder einer zum Deutsche Bank Konzern 
gehörenden Gesellschaft.

Im Einzelfall kann mit ausdrücklicher Einwilligung der Bank von der Ein-
schränkung des Verwendungszwecks abgewichen werden. Die Bank wird 
ihre Einwilligung in Textform gegenüber dem Darlehensnehmer erklären.

Keine Besicherung durch ein Grundpfandrecht / Reallast: 
Sollte zugunsten der Bank ein Grundpfandrecht oder eine Reallast als 
Sicherheit bestellt sein oder noch bestellt werden oder im Zusammenhang 
mit der Bestellung dieses Grundpfandrechts oder dieser Reallast ein 
abstraktes Schuldversprechen übernommen worden sein oder noch über-
nommen werden (Grundpfandrecht, Reallast und abstraktes Schuldver-
sprechen – insgesamt die Sicherheit), so dient die Sicherheit nicht der 
Sicherung von Ansprüchen der Bank aus diesem Allgemein-Verbraucher-
darlehensvertrag. Diese Vereinbarung geht der für die Sicherheit gelten-
den Sicherungszweckabrede vor, wenn und soweit die Sicherungs-
zweckabrede etwas Abweichendes bestimmt.

Sollzinssatz / Art und Weise der Anpassung des veränderlichen 
Sollzinssatzes 
Maßgeblicher EZB-Zinssatz 4,25 % p. a. im Monat der Sollzinsanpassung: 
Juni 2024

Sollzinsen für Dispositionskredite (eingeräumte Kontoüberziehungen) 
 fallen nur auf den tatsächlich in Anspruch genommenen Betrag an. Der 
Sollzinssatz für Dispositionskredite (eingeräumte Kontoüberziehungen) 
ist veränderlich.

Die Bank wird den Sollzinssatz entsprechend den Änderungen des EZB-
Zinssatzes (Mindestbietungssatz oder Zinssatz der Hauptrefi nanzierungs-
geschäfte der Europäischen Zentralbank) nach folgender Maßgabe erhö-
hen und herabsetzen: Die Bank vergleicht am jeweiligen Prüftermin den 
dann gültigen EZB-Zinssatz mit dem EZB-Zinssatz, der am Prüftermin im 
Monat der letzten Sollzinsanpassung gültig war. Prüftermin ist der vorletz-
te Bankarbeitstag in Frankfurt am Main vor dem 15. eines Kalendermo-
nats. Hat sich der EZB-Zinssatz um mehr als 0,20 Prozentpunkte erhöht, 
wird die Bank den Sollzinssatz um die gleichen Prozentpunkte erhöhen. 
Wurde der EZB-Zinssatz um mehr als 0,20 Prozentpunkte gesenkt, wird 
die Bank den Sollzinssatz um die gleichen Prozentpunkte senken. Fakto-
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Deutsche Bank AG - nachstehend "Bank" genannt -
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt

Darlehensgeber

Datenschutzrechtlicher Hinweis
Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen
personenbezogenen Daten auch für Zwecke der Werbung
oder der Markt- oder Meinungsforschung. Der Verarbeitung
undNutzung Ihrer personenbezogenenDaten für die vorge-
nannten Zwecke können Sie jederzeit widersprechen.

Art des Darlehens
Der Dispositionskredit ist ein Allgemein-Verbraucherdarle-
hensvertrag als Kreditrahmen auf einem laufenden Konto,
der es dem Darlehensnehmer ermöglicht, das Konto jeder-
zeitohnevorherigeRücksprachebiszureingeräumtenHöhe
zu überziehen.

Einschränkung des Verwendungszwecks:
Der Darlehensnehmer darf das Darlehen nicht für den Er-
werb oder die Erhaltung des Eigentumsrechts an Grund-
stücken (auch Wohnungseigentum), an bestehenden oder
zu errichtenden Gebäuden (auch Erwerb eines Fertig-
hauses) oder für den Erwerb oder die Erhaltung von
grundstücksgleichen Rechten (auch Erbbaurechte und
selbständiges Gebäudeeigentum) verwenden. Hierunter
fällt auch die Verwendung des Darlehens zur Abwendung
einer Zwangs- oder Teilungsversteigerung. Der Darlehens-
nehmer kann das Darlehen jedoch zur Renovierung oder
zum Substanzerhalt einer Immobilie verwenden.

Keine Besicherung durch ein Grundpfandrecht / Reallast:
Sollte zugunsten der Bank ein Grundpfandrecht oder eine
Reallast als Sicherheit bestellt sein oder noch bestellt wer-
den oder im Zusammenhang mit der Bestellung dieses
Grundpfandrechts oder dieser Reallast ein abstraktes
Schuldversprechen übernommen worden sein oder noch
übernommen werden (Grundpfandrecht, Reallast und ab-
straktes Schuldversprechen - insgesamt die Sicherheit ),
so dient die Sicherheit nicht der Sicherung von Ansprüchen
der Bank aus diesem Allgemein-Verbraucherdarlehensver-
trag. Diese Vereinbarung geht der für die Sicherheit gelten-
den Sicherungszweckabrede vor, wenn und soweit die Si-
cherungszweckabrede etwas Abweichendes bestimmt.

Art und Weise der Sollzinssatzanpassung
MaßgeblicherEZB-Zinssatz0,00%p.a. imMonatder letzten
Zinsanpassung: März 2016

Sollzinsen für Dispositionskredite fallen nur auf den tatsäch-
lich in Anspruch genommenen Betrag an. Der Sollzinssatz
für Dispositionskredite ist veränderlich.

Ist der am vorletzten Bankarbeitstag vor dem 15. eines Ka-
lendermonats festgestellte sog. Mindestbietungssatz oder
Zinssatz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte der Europäi-
schen Zentralbank (nachstehend EZB-Zinssatz genannt)
gegenüber dem im Monat der letzten Zinsanpassung fest-
gestellten Zinssatz ummehr als 0,20 Prozentpunkte erhöht,

so ist die Bank berechtigt, den Sollzinssatz für Dispositions-
kredite nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) maximal um
die Veränderung des EZB-Zinssatzes anzuheben. Entspre-
chendwird die BankdenSollzinssatz fürDispositionskredite
nach billigem Ermessen mindestens um die Veränderung
des EZB-Zinssatzes senken, wenn sich der EZB-Zinssatz
um mehr als 0,20 Prozentpunkte ermäßigt hat; bei Zinser-
höhungen und Zinssenkungen wird die Bank ihr Ermessen
in gleicher Weise ausüben. Faktoren wie Veränderungen
desKreditausfallrisikosdesDarlehensnehmers,desRatings
der Bank sowie der innerbetrieblichen Kostenkalkulation
bleiben bei der Ausübung des billigen Ermessens außer
Betracht.

DieZinsanpassungenerfolgen jeweils am15. desKalender-
monats (soweit dieser ein Bankarbeitstag in Frankfurt / Main
ist), in dem die Änderungen festgestellt wurden. Sollte der
15. des Kalendermonats kein Bankarbeitstag sein, ver-
schiebt sich die Zinsanpassung auf den folgenden Bankar-
beitstag. Die Bankwird denDarlehensnehmer in regelmäßi-
gen Zeitabständen über den angepassten Sollzinssatz in
Form eines Ausdrucks auf dem Kontoauszug oder dem
Rechnungsabschluss für dasKonto unterrichten. Der Darle-
hensnehmer kann die Höhe des EZB-Zinssatzes auch in
den Geschäftsräumen und auf der Homepage der Bank
unter www.deutsche-bank.de/start einsehen. Darüber hin-
auswirdderEZB-Zinssatz indenMonats- undJahresberich-
ten der Deutschen Bundesbank, in der Tagespresse und in
anderen öffentlichen Medien bekannt gegeben.

Bei einer Erhöhung des Sollzinssatzes kann der Darlehens-
nehmer, sofern nichts anderes vereinbart ist, den Dispositi-
onskredit innerhalb von 6 Wochen nach Bekanntgabe der
Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt der
Darlehensnehmer aus diesem Grund, so wird der erhöhte
Sollzinssatz dem gekündigten Dispositionskredit nicht zu-
grunde gelegt. Die Bank wird dem Darlehensnehmer zur
Abwicklung eine angemessene Frist einräumen. Weitere
Kündigungsrechte des Darlehensnehmers bleiben unbe-
rührt.

Tritt an die Stelle des EZB-Zinssatzes ein anderer Zinssatz
zur Steuerung der Liquidität am Geldmarkt, so ist dieser
Zinssatz für die Zinsanpassung maßgeblich.

Hinweis: Hauptrefinanzierungsgeschäfte sind das wich-
tigste geldpolitische Instrument der Europäischen Zentral-
bank,mit demsiedieZinsenunddie Liquidität amGeldmarkt
steuert und Signale über ihren geldpolitischen Kurs gibt
(Leitzinsen). Dieser Zinssatz spiegelt jedoch wegen der
vielschichtigen Refinanzierungsmethodik der Bank die Än-
derungen der Refinanzierungsbedingungen nicht exakt wi-
der.
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Einräumung des Dispositionskredits (eingeräumte Kontoüberziehung) 
nicht verschlechtert haben. Der Darlehensnehmer ist verpfl ichtet, den ver-
einbarten Kreditrahmen einzuhalten.

Die Bank ist – auch nach erfolgter Inanspruchnahme – jederzeit berechtigt, 
die Einschränkung des Verwendungszwecks der Bedingungen für die ein-
geräumte Kontoüberziehung zu überwachen und sich durch geeignete 
Unterlagen, auch wiederholt, nachweisen zu lassen, dass die Einschrän-
kung des Verwendungszweck eingehalten wird/wurde.

Die Bank hat das Recht, die Auszahlung zu verweigern, wenn der Darlehens- 
nehmer seiner Verpfl ichtung aus der Einschränkung des Verwendungs-
zwecks der Bedingungen für die eingeräumte Kontoüberziehung nicht 
nachkommt.

Alle sonstigen Kosten
Es fallen keine sonstigen Kosten außer den Sollzinsen an.

Verfahren bei Kündigung des Vertrages
Sowohl der Darlehensnehmer als auch die Bank können den Darlehens-
vertrag ganz oder teilweise kündigen, ohne eine Frist einzuhalten.

Die Bank wird bei der Ausübung des Kündigungsrechts auf die berechtig-
ten Belange des Darlehensnehmers Rücksicht nehmen. Bei der Kündi-
gung des Dispositionskredits (eingeräumte Kontoüberziehung) durch die 
Bank ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem Darlehensnehmer für die 
Rückzahlung des Dispositions kredits (eingeräumte Kontoüberziehung) 
eine angemessene Frist einräumen.

Sowohl der Darlehensnehmer als auch die Bank können den Darlehens-
vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist aus wichtigem Grund kün-
digen (§ 490 Abs. 3 in Verbindung mit § 314 BGB). Ein wichtiger Grund 
liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen 
die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendi-
gung nicht zugemutet werden kann; dies ist bei einer Kündigung durch 
die Bank insbesondere dann der Fall, wenn der Darlehensnehmer das 
Darlehen entgegen der Einschränkung des Verwendungszwecks in den 
Bedingungen für die eingeräumte Kontoüberziehungsmöglichkeit ohne 
vorherige Einholung einer Einwilligung der Bank verwendet. Besteht der 
wichtige Grund in der Verletzung einer Pfl icht aus dem Vertrag, ist die 
Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten 
Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. § 323 Abs. 2 und 3 BGB 
fi ndet entsprechend Anwendung. Der Berechtigte kann nur innerhalb 
einer angemessenen Frist kündigen, nachdem er vom Kündigungsgrund 
Kenntnis erlangt hat.

Darüber hinaus kann die Bank den Darlehensvertrag vor Auszahlung des 
Darlehens im Zweifel stets, nach Auszahlung nur in der Regel fristlos kün-
digen, wenn in den Vermögensverhältnissen des Darlehensnehmers oder 
in der Werthaltigkeit einer für das Darlehen gestellten Sicherheit eine 
wesentliche Verschlechterung eintritt oder einzutreten droht, durch die die 
Rückzahlung des Darlehens, auch unter Verwertung der Sicherheit, 
gefährdet wird.

Der Darlehensnehmer kann den Darlehensvertrag jederzeit fristlos kündi-
gen, wenn die Bank gegen ihre Pfl icht zur Kreditwürdigkeitsprüfung ver-
stoßen hat. Dieses Kündigungsrecht besteht nicht,

a)  wenn bei einer ordnungsgemäßen Kreditwürdigkeitsprüfung der Darle-
hensvertrag hätte geschlossen werden dürfen oder

b)  soweit der Mangel der Kreditwürdigkeitsprüfung darauf beruht, dass 
der Darlehensnehmer der Bank vorsätzlich oder grob fahrlässig Infor-
mationen, die für die Kreditwürdigkeitsprüfung erforderlich gewesen 
wären, unrichtig erteilt oder vorenthalten hat.

Die Kündigung seitens der Bank bedarf der Textform und wird mit Zugang 
bei dem Darlehensnehmer wirksam.

Die Kündigung seitens des Darlehensnehmers bedarf keiner Form und 
keiner Begründung und wird mit Zugang bei der Bank wirksam.

Gesamtkosten
Die Höhe der zu entrichtenden Sollzinsen bestimmt sich nach Höhe und 
Dauer der jeweiligen Inanspruchnahme unter Zugrundelegung des jeweils 
geltenden Sollzinssatzes. Außer den Sollzinsen fallen keine sonstigen 
Kosten an.

Besonderer Hinweis
Der Darlehensnehmer kann von der Bank jederzeit zur Rückzahlung des 
gesamten Darlehensbetrags aufgefordert werden.

Maßgebliches Recht / Gerichtsstand / Sprache
Für den Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) und die ge-
samte Geschäftsverbindung zwischen dem Darlehensnehmer und der 
Bank gilt deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandklau-
sel. Die Bank wird während der Laufzeit des Dispositionskredits (einge-
räumte Kontoüberziehung) in Deutsch mit dem Darlehensnehmer Kontakt 
halten.

1  Zum Beispiel Bargeldauszahlung, Überweisung, Dauerauftrag und Lastschrift.


